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die Zahlung wiederholt ohne aus-
drücklichen Vorbehalt der Freiwil-
ligkeit erfolgte.“ In den Jahren 2006 
bis 2008 zahlte der Arbeitgeber eine 
Sondervergütung, 2009 nicht. Der 
Arbeitnehmer verlangte jedoch die 
Zahlung aufgrund einer, nach seiner 
Auffassung, entstandenen betriebli-
chen Übung.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-
Pfalz entschied mit Urt. v. 10.6.2011, 
dass der Anspruch für das Jahr 2009 
trotz Gewährung einer Jahressonder-
zahlung für die früheren Jahre (2006, 
2007, 2008) nicht entstanden ist. 
Aus betrieblicher Übung ist er nicht 
begründbar, da in dem Arbeitsvertrag 
deutlich geregelt ist, dass die Zahlung 
u. a. von Gratifikationen im vollen 
Ermessen des Arbeitgebers liegt und 
keinen Rechtsanspruch begründet, 
auch wenn die Zahlung wiederholt 
ohne ausdrücklichen Vorbehalt der 

Freiwilligkeit erfolgte. Hierin liegt 
nach Meinung der Richter ein klarer 
und deutlicher Vorbehalt, der das 
Entstehen des Anspruchs bereits 
ausschließt.

Private Trunkenheitsfahrt 
kann den Arbeitsplatz kosten

Das Hessische Landesarbeitsgericht 
hat entschieden, dass ein Kraftfahrer, 
der bei einer privaten Autofahrt mit 
einer Blutalkoholkonzentration von 
1,36 Promille ertappt wird, seinen 
Arbeitsplatz verlieren kann.

In einem Fall aus der Praxis war ein 
Arbeitnehmer seit 1997 bei seinem 
Arbeitgeber als Kraftfahrer beschäf-
tigt. Er ist mit einem Grad von 50 % 
schwerbehindert und wiegt bei einer 
Körpergröße von 192 cm nur 64 kg. 
Ab Herbst 2009 war er arbeitsun-

fähig erkrankt. Im Mai 2010 begann 
eine Wiedereingliederung, die bis Juni 
2010 dauern sollte.

Anfang Juni 2010 wurde der Arbeit-
nehmer bei einer privaten Autofahrt 
mit 1,36 Promille Alkohol im Blut 
von der Polizei kontrolliert. Ihm wur-
de der Führerschein entzogen. Im 
Juli 2010 kündigte der Arbeitgeber 
deshalb ordentlich zum 30.9.2010 
das Arbeitsverhältnis. Mit der dage-
gen erhobenen Klage wandte der 
Arbeitnehmer ein, er habe wegen 
seiner Erkrankung und seines extre-
men Untergewichts vor der Trunken-
heitsfahrt nicht einschätzen können, 
wie sich die Alkoholkonzentration in 
seinem Blut entwickeln würde.

Dies ließen die Richter des Hessi-
schen Landesarbeitsgerichts nicht 
gelten. Wer als Kraftfahrer seine 
Fahrerlaubnis verliert, müsse sogar 

Kindes nicht bekannt. Er möchte in 
Höhe der geleisteten Zahlungen Re-
gress bei diesem nehmen. Zu diesem 
Zweck hat er von seiner damaligen 
Lebenspartnerin Auskunft zur Person 
des leiblichen Vaters verlangt.

Die BGH-Richter entschieden, 
dass die Frau nach Treu und Glau-
ben dem damaligen Lebenspartner 
Auskunft über die Person, die ihr 
während der Empfängniszeit beige-
wohnt hat, schuldet. Zwar berührt 
die Verpflichtung zur Auskunft über 

die Person des Vaters ihres Kindes 
das Persönlichkeitsrecht der Mutter, 
das auch das Recht auf Achtung der 
Privat- und Intimsphäre umfasst und 
zu dem die persönlichen, auch ge-
schlechtlichen Beziehungen zu einem 
Partner gehören. Dieser Schutz ist 
aber seinerseits beschränkt durch die 
Rechte anderer.

Weihnachtsgeld - Auslegung 
einer arbeitsvertraglichen 
Vergütungsklausel

In einem Fall aus der betrieblichen 
Praxis war in einem Arbeitsvertrag 
unter Punkt „Vergütung und sonstige 
Leistungen“ u. a. Folgendes geregelt: 
„Die Zahlung von Gratifikationen, 
Tantiemen, Prämien und sonstigen 
Leistungen liegt im freien Ermessen 
des Arbeitgebers und begründet 
keinen Rechtsanspruch, auch wenn 
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mit der fristlosen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses rechnen. Die 
Erbringung der geschuldeten Arbeits-
leistung sei unmöglich geworden. Die 
Erkrankung des Arbeitnehmers und 
sein Untergewicht wie auch seine 
lange Beschäftigungszeit stünden 
einer Kündigung nicht entgegen. 
Als langjähriger Kraftfahrer müsse 
der Arbeitnehmer um die tatsäch-
lichen und rechtlichen Risiken des 
Alkoholkonsums im Straßenverkehr 
wissen. Besonders unverantwortlich 
war nach Ansicht des Landesarbeits-
gerichts, dass er sich trotz gerade 
überstandener schwerer Erkran-
kung und extremen Untergewichts 
alkoholisiert in den Straßenverkehr 
begeben hat.

Hinzuziehung von Beratern 
in einer GmbH-Gesellschafts-
versammlung

Grundsätzlich handelt es sich bei 
einer GmbH-Gesellschaftsver-
sammlung nicht um eine öffentliche 
Veranstaltung. Möchte ein Gesell-
schafter einen externen Berater zur 
Versammlung mitbringen, bedarf es 
daher der Zustimmung der anderen 
Gesellschafter bzw. er muss dazu von 
der Satzung ausdrücklich befugt sein.
Natürlich kann sich vor der Ver-
sammlung ein Geschäftsführer und 
auch jeder Gesellschafter, insbeson-
dere von Steuerberatern und/oder 
Rechtsanwälten, beraten lassen. Un-
terliegt der Geschäftsführer bzw. der 
Gesellschafter einer Schweigepflicht 
steht einer Beratung nichts im Wege, 
sofern dafür Sorge getragen wird, 
dass auch der oder die Berater unter 
Schweigepflicht stehen.

Ausnahme: Wenn ein Gesellschafter 
aufgrund seiner persönlichen Verhält-
nisse, der Struktur der Gesellschaft 
und der Bedeutung der Angelegen-
heit dringend beratungsbedürftig ist, 
haben die übrigen Gesellschafter 
die Mitwirkung bzw. Beratung eines 
Rechtsanwalts aufgrund ihrer Gesell-
schaftertreuepflicht zuzulassen.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zu-
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nicht übernommen werden.
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